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Wie ist so herrlich die Winternacht! 
Es glänzt der Mond in voller Pracht 

Mit den silbernen Sternen am Himmelszelt. 
Es zieht der Frost durch Wald und Feld 

und überspinnet jedes Reis 
und alle Halme silberweiß. 

Er hauchet über dem See, und im Nu, 
noch eh‘ wir‘s denken, friert er zu. 

So hat der Winter auch unser gedacht 
und über Nacht uns Freude gebracht. 

Nun wollen wir auch dem Winter nicht grollen 
und ihm auch Lieder des Dankes zollen. 

August Heinrich Ho� mann von Fallersleben 

Selltal in Eigeltingen

Winternacht 
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Gemeindeverwaltung  
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Rathaus Eigeltingen
Tel.  07774 9322-0
Fax  07774 9322-30
e-Mail:  gemeinde@eigeltingen.de
Internet  www.eigeltingen.de

Sprechstunden des Bürgermeisters:
Mi 16.00 – 18.00 Uhr oder nach
Vereinbarung

Sprechstunden der Verwaltung:
Mo 8.00  – 12.00 13.30 – 15.30
Di 8.00 – 12.00
Mi  13.30 – 18.00
Do 8.00  – 12.00 13.30 – 15.30
Fr 8.00 – 13.00

Sprechstunden Revierleiter Strähle:
Mi  16.00 – 18.00
Weitere Termine nach telefonischer Vereinbarung

Ihre Ansprechpartner
Zentrale Rathaus  07774/9322-0 
Frau Klaus, Sekretariat BM  9322-11 
Herr Fritschi, Bürgermeister  9322-12 
Frau Lütte, Kämmerei  9322-13 
Frau Meineke, Kasse   9322-14 
Frau Lattner, Rechnungswesen,  9322-23 
Herr Beitlich, Grundbuchamt  
 9322-16 
Frau Federer, Standesamt   9322-17 
Herr Schweizer, Hauptamt  9322-18 
Frau Eydner, Hauptamt  9322-24 
Frau Fuchs, Frau Schmid, 
Bürgerbüro  9322-19 
Frau Hizar, Steueramt  9322-20 
Herr Strähle, Forst   9322-22 
Herr Strähle, Forst 
(Handy)  0172/6232959 

Bauhof  07774/8104 
Frank Martin, 
Bauhofleiter  0172/6233107 

Wassermeister 
Fuchs, Joachim  07774/922408 
Fuchs, Joachim Handy  0172/7226656 

Kindergarten „Löwenzahn“  07774/7693 
Kindergarten.Loewenzahn@t-online.de 
Kindergarten Honstetten  07774/6080 
Kindergarten Heudorf  07465/2738 
Gemeinschaftsschule
Eigeltingen  07774/939690
Tagesmütterverein  
Landkreis Konstanz e. V.
(Di. 10-12 Uhr)  07732/823388-6

Einladung zur öffentlichen 
Ortschaftsratssitzung  
Nr. 1/2022 
  
am:  Mittwoch, den 19. Januar 2022 
Ort: Clubheim Sportverein Heudorf 
Uhrzeit: 20:00 Uhr  
  
Tagesordnung : öffentlich 
1. Bürgerfragen
2. Jahresrückblick 2021 / Vorschau 2022
3. Baugesuche

Neubau Mehrfamilienhaus mit Büro; 
Tuttlinger Straße 14 

4. Wünsche und Anträge; Verschiedenes
 
Harald Roth 
Ortsvorsteher 
 
 

Einladung zur öffentlichen 
Ortschaftsratsitzung  
in Honstetten
Termin: Mittwoch, den 12. Januar 2022
Beginn: 20.00 Uhr
Ort: Probelokal Musikverein, 
Altes Rathaus, Widumstr. 6

Tagesordnung:
1. Baugesuche
2. Anerkennung Sitzungsniederschriften
3. Informationen und Bekanntgaben
4. Anfragen aus dem Gremium
5. Bürgerfragestunde

Zu dieser Sitzung sind alle interessierten Bür-
gerinnen und Bürger herzlich eingeladen.

Corona Vorgaben zum Besuch der Sitzung:
Für die Sitzung gelten die 3-G Regeln 
(geimpft, genesen, getestet). Bitte Nachweis 
mitbringen und unaufgefordert  zeigen.
Besucher müssen sich an die Corona Regeln 
halten. Beim Betreten des Sitzungsraumes 
ist eine FFP -2 Maske zu tragen. Diese Maske 
ist auch am Sitzplatz zu tragen. Nach dem 
Verlassen des Sitzungsraumes darf die Mas-
ke abgenommen werden.
Beim Betreten des Sitzungsraumes werden 
die Besucher namentlich mit Adresse und 
Telefonnummer registriert.
Es steht nur eine bestimmte Anzahl von Be-
sucherplätzen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen 
Wemer Hirt 
Ortsvorsteher �

Amtliche NACHRICHTEN

Festsetzung der Grundsteuer  
für das Kalenderjahr 2022 

Gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteu-
ergesetzes vom 7. August 1973 wird 
die Grundsteuer für diejenigen Steu-
erschuldner, die für das Kalenderjahr 
2022 die gleiche Grundsteuer wie für 
das Kalenderjahr 2021 an die Gemein-
de Eigeltingen zu entrichten haben, 
öffentlich festgesetzt.  
  
Die Grundsteuer 2022 ist zu den im zu-
letzt zugesandten Grundsteuerbescheid 
angegebenen Fälligkeitszeitpunkten zu 
zahlen. Sofern eine Ermächtigung zum 
automatischen Bankeinzugsverfahren 
(SEPA-Lastschriftmandat) erteilt worden 
ist, werden die festgesetzten Beträge zu 
den jeweiligen Fälligkeitsterminen abge-
bucht. 
  
Mit dem Tag der Bekanntgabe treten für 

die genannten Steuerschuldner die glei-
chen Rechtswirkungen ein, wie wenn 
Ihnen an diesem Tag ein schriftlicher 
Grundsteuerbescheid für das Kalender-
jahr 2022 zugegangen wäre. 
  
Rechtsbehelfsbelehrung:  
Gegen die durch diese Bekanntma-
chung bewirkte Steuerfestsetzung kann 
innerhalb eines Monats gemäß §§ 68 
bis 70 der Verwaltungsgerichtsordnung 
Widerspruch erhoben werden. Der Wi-
derspruch ist beim Bürgermeisteramt 
Eigeltingen, Krumme Straße 1, 78253 Ei-
geltingen einzulegen. 

Der Widerspruch hat keine aufschieben-
de Wirkung, d. h. die Erhebung der fest-
gesetzten Grundsteuer wird dadurch 
nicht aufgehalten. 
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Wichtige Rufnummern

Bürgermeisteramt Tel. 07774 9322-0
 Fax: 07774 9322-30
Krumme Straße 1, 78253 Eigeltingen
Homepage: www.eigeltingen.de
E-Mail: gemeinde@eigeltingen.de
Bürgermeister Mobil: 0170 8159217
 Privat: 07774 920714
Bauhofleiter Frank Martin
 Mobil: 0172 6233107
Wassermeister Joachim Fuchs
 Mobil: 0172 7226656
Thüga Energienetze GmbH
 Tel. 0800 7750007
E-Werk Aach GmbH (Strom Eigeltingen) 
 Service: 07351 53 2094
EnergieDienst (Strom Honstetten)
 Service: Tel. 07623 921818
 Störung: Tel. 07623 921818
EnBW AG (Strom restliche Gemeinde)
  Tel: 0721 72586-001
Störungsnummer 
Netze BW GmbH   0800 3629-477   
(Stromstörungen Gesamtgemeinde 
außer Honstetten)
Polizei-Notruf 110
Polizei Stockach Tel. 07771 9391-0
Feuerwehr 112
FFW-Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen
 Mobil: 0170 4756403
DRK-Rettungsdienst/Notarzt 112
Mauritius-Apotheke Tel. 9397999
Arzt, Dr. Freibauer Tel. 07774 932900
Arzt, Dr. Kaufmann Tel. 07774 9259210
Ärztliche Leitzentrale Radolfzell
 Tel. 01805 19292350
Zahnarzt, Dr. Tiplic Tel. 07774 6163
Zahnärztlicher Notdienst
 Tel. 0180 3222555-25
Tierarzt, Dr. Szabo & Dr. Meier 
 Tel. 07774/9299609
Giftnotruf Tel. 0761 19240

Redaktionsschluss  
Das Amtsblatt KW 3 erscheint am 

Donnerstag, 20. Januar 2022 
  

Redaktionsschluss 
Montag, 17. Januar 2022, 12:00 Uhr 

 
Später eingehende Berichte können 
nicht mehr berücksichtigt werden.

Apotheken-Notdienst 
Die Apotheken-Notdienste sind an allen 
Apotheken veröffentlicht. 
www.aponet.de, Tel.-Nr. 0800/0022833 

Tierärztlicher  
Bereitschaftsdienst: 
Dienstbeginn ist Samstag, 14:00 Uhr 
(vormittags ist der Haustierarzt zu
erreichen) 

Weitere Infos erhalten Sie bei Ihrem 
Tierarzt. 

Festsetzung  
der Hundesteuer und Müllgebühren  

für das Kalenderjahr 2022 
Die Hundesteuer-/ Müllgebührensätze 
2022 haben sich gegenüber dem Ka-
lenderjahr 2021 nicht geändert.  

Somit werden die Hundesteuer/ die 
Müllgebühren für diejenigen Abga-
benschuldner, die für das Kalender-
jahr 2022 die gleiche/n Hundesteuer/ 
Müllgebühren wie für das Kalender-
jahr 2021 an die Gemeinde Eigeltin-
gen zu entrichten haben, öffentlich 
festgesetzt.  
  
Die Steuern/ Gebühren 2022 sind zu den 
im zuletzt zugesandten Abgabenbe-
scheid angegebenen Fälligkeitszeitpunk-
ten zu zahlen. Sofern eine Ermächtigung 
zum automatischen Bankeinzugsverfah-
ren (SEPA-Lastschriftmandat) erteilt wor-
den ist, werden die festgesetzten Beträ-
ge zu den jeweiligen Fälligkeitsterminen 

abgebucht. 
  
Mit dem Tag der Bekanntgabe treten für 
die genannten Abgabenschuldner die 
gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn 
Ihnen an diesem Tag ein schriftlicher 
Steuer-/ Gebührenbescheid für das Ka-
lenderjahr 2022 zugegangen wäre. 
  
Rechtsbehelfsbelehrung:  
Gegen die durch diese Bekanntmachung 
bewirkte Steuer-/ Gebührenfestsetzung 
kann innerhalb eines Monats gemäß §§ 
68 bis 70 der Verwaltungsgerichtsord-
nung Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist beim Bürgermeisteramt 
Eigeltingen, Krumme Straße 1, 78253 Ei-
geltingen einzulegen. 

Der Widerspruch hat keine aufschieben-
de Wirkung. 

Wichtige Informationen  
zu den Steuer- und  
Abgabenbescheiden 
In diesem Jahr erfolgt die Festsetzung 
folgender Abgaben mittels öffentlicher 
Bekanntmachung:  
•	 Grundsteuer
•	 Müllgebühren
•	 Hundesteuer
  
Der Versand der Bescheide erfolgt nur bei 
Änderung der Veranlagung. Gibt es keine 
Änderung, erhalten Sie ab dem Jahr 2022 
nicht mehr wie gewohnt einen Veranla-
gungsbescheid zu Beginn des Jahres. Der 
letzte von der Gemeinde Eigeltingen zuge-
stellte Bescheid gilt dann weiterhin. 
  
Bitte beachten Sie, dass die Forderungen 
zu den üblichen Zahlungsterminen fällig 
werden: 
Grundsteuer: vierteljährlich jeweils zum 

15. Februar, 15. Mai, 15. 
August, 15. November. 

Hundesteuer: jährlich zum 15. Februar 
Müllgebühren: jährlich zum 01. März 
  
Gewerbesteuerbescheide und die Beschei-
de für Wasser/ Abwasser/ Niederschlags-
wasser werden weiterhin jährlich verschickt. 
Die Festsetzung der Kindergartengebüh-
ren erfolgt in diesem Jahr aufgrund der Än-

derung der Gebühren über die Zustellung 
neuer Abgabenbescheide für das Jahr 2022. 
 
 
Informationen zu einzelnen 
Steuer-/ Abgabearten: 
Grundsteuer: 
Die Grundsteuer ist eine Jahressteuer. Ab-
gabenpflichtig ist, wer zu Beginn des Jahres 
Eigentümer des Objekts ist. 
  
Hundesteuer: 
Wer im Gemeindegebiet einen über drei 
Monate alten Hund hält, hat dies innerhalb 
eines Monats nach Beginn der Haltung oder 
nachdem der Hund das steuerbare Alter er-
reicht hat, der Gemeinde schriftlich unter 
Angabe der Hunderasse mitzuteilen 
Für jeden angemeldeten Hund wird eine 
Hundesteuermarke ausgegeben. Die Hun-
demarke ist Eigentum der Gemeinde Eigel-
tingen und ist bei Beendigung der Steuer-
pflicht an die Gemeinde zurückzugeben. 
  
Müllgebühren: 
Die Grundstückseigentümer sind berechtigt 
und im Rahmen der Überlassungspflicht ver-
pflichtet, ihre Grundstücke an die öffentliche 
Einrichtung Abfallentsorgung anzuschließen, 
diese zu benutzen und die auf ihren Grund-
stücken anfallenden Abfälle der öffentlichen 
Abfallentsorgung zu überlassen. 
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Eine Befreiung für Bioabfälle aus privaten 
Haushaltungen erfolgt nur, wenn der Be-
sitzer gegenüber der Gemeinde schriftlich 
darlegt, dass er eine ordnungsgemäße und 
schadlose Eigenverwertung beabsichtigt 
und hierzu in der Lage ist. Der Antrag muss 
hierfür schriftlich beim Rathaus gestellt wer-
den. 

Dabei sind folgende Kontrollen  
zuzulassen:
•	 Kontrolle, dass auf seinem Hausgrund-

stück eine geeignete, funktionsfähige und 
genügend große Einrichtung zur Eigen-
kompostierung, wie z.B. Komposthaufen, 
Schnellkomposter etc. vorhanden ist,

•	 laufende Kontrollen, ob der Komposthau-
fen genutzt wird,

•	 Kontrolle, dass der anfallende Kompost 
auf dem eigenen oder auf einem fremden 
dafür zur Verfügung stehenden Grund-
stück Verwendung findet,

•	 Kontrolle der Müllgefäße.
 
Abrechnung Wasser und Abwasser: 
Die Abrechnung Wasser und Abwasser für 
das Jahr 2021 erfolgt mit Verrechnung des 1. 
Abschlages am 15.02.2021. Weitere Abschlä-
ge sind am 15.05.; 15.08. und 15.11.2022 zur 
Zahlung fällig. 
Bitte beachten Sie, dass bei den Zählern, 
für die der Gemeinde keine Zählerstände 
per Selbstablesung mitgeteilt wurden, eine 
Schätzung durch die Gemeinde erfolgt ist. 

Niederschlagswasser: 
Die Abwassergebühren werden getrennt 
für die auf den Grundstücken anfallende 
Schmutzwassermenge und für die anfallen-
de Niederschlagswassermenge erhoben. 
Bemessungsgrundlage für die Nieder-
schlagswassergebühr sind die bebauten 
und befestigten (versiegelten) Flächen des 
an die öffentliche Abwasserbeseitigung 
angeschlossenen Grundstücks, von denen 
Niederschlagswasser unmittelbar oder mit-
telbar den öffentlichen Abwasseranlagen 
zugeführt wird. Maßgebend für die Flächen-
berechnung ist der Zustand zu Beginn des 
Veranlagungsjahres. 
Grundstückseigentümer sind verpflichtet, 
jegliche Änderungen der Gemeinde mitzu-
teilen. 
  
Rathaus Eigeltingen 
Steueramt 

Öffentliche Bekanntmachung 
Verordnung der Stadt Stockach zur 
teilweisen Aufhebung der Schutzver-
ordnung des Landratsamtes Konstanz 
zum Schutze von flächenhaften Natur-
denkmalen im Landkreis Konstanz vom 
16.04.1980 

hier: Inkrafttreten 
  
Die Verordnung der Stadt Stockach zur 
teilweisen Aufhebung der Schutzver-
ordnung des Landratsamtes Konstanz 
zum Schutze von flächenhaften Natur-
denkmalen im Landkreis Konstanz vom 
16.04.1980 tritt am Tage nach dieser Be-
kanntmachung in Kraft. 
  
Die o. g. Verordnung der Stadt Stockach kann 
beim Rathaus Stockach, Baurechtsamt, Ade-
nauerstraße 4, 78333 Stockach während der 
üblichen Dienststunden eingesehen werden. 
Im Falle von möglichen Zugangsbeschrän-
kungen bzgl. des Rathauses aufgrund CO-
VID-19 wird nach telefonischer Terminver-
einbarung eine Einsicht gewährt.

Jedermann kann die Verordnung einsehen 
und über ihren Inhalt Auskunft verlangen. 

Ergänzend wird die o. g. Verordnung der 
Stadt Stockach auch auf der Homepage der 
Stadt Stockach unter 
www.stockach.de / Bürger & Verwaltung / 
Verwaltungsgemeinschaft 
sowie auf der Homepage der 
Gemeinde Eigeltingen unter 
www.eigeltingen.de / Rathaus / 
Aktuelle Bekanntmachungen 
veröffentlicht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 22 
Abs. 2 Bundesnaturschutzgesetz i. V. m. § 25 
Naturschutzgesetz (NatSchG) eine Verlet-
zung der in § 24 NatSchG genannten Verfah-
rens- und Formvorschriften nur beachtlich 
ist, wenn sie innerhalb eines Jahres nach Er-
lass der Verordnung schriftlich bei der Stadt 
Stockach geltend gemacht wird; der Sach-
verhalt, der die Verletzung begründen soll, 
ist darzulegen. 
  
Stockach, den 14.01.2022 
  
Stolz 
Bürgermeister 

STADT STOCKACH  Landkreis Konstanz 
Verordnung 
der Stadt Stockach zur teilweisen Aufhe-
bung der Schutzverordnung des Land-
ratsamtes Konstanz zum Schutze von flä-
chenhaften Naturdenkmalen im Landkreis 
Konstanz vom 16.04.1980 
Aufgrund von § 28 des Gesetzes über Natur-
schutz und Landschaftspflege (Bundesna-
turschutzgesetz - BNatSchG) in der Fassung 
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
18. August 2021 (BGBl. I S. 3908) sowie § 
23 Abs. 5 und § 24 des Gesetzes des Lan-
des Baden-Württemberg zum Schutz der 
Natur und zur Pflege der Landschaft (Na-
turschutzgesetz - NatSchG) in der Fassung 
vom 23. Juni 2015 (GBl. S. 585), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 17. Dezember 2020 
(GBl. S. 1233, 1250) wird die Verordnung des 
Landratsamtes Konstanz zum Schutze von 
flächenhaften Naturdenkmalen im Land-
kreis Konstanz vom 16.04.1980 wie folgt 
geändert: 

§ 1 
Die Erklärung in § 1 Abs. 1 Nr. 2 der Ver-
ordnung des Landratsamtes Konstanz zum 
Schutze von flächenhaften Naturdenkmalen 
vom 16.04.1980 des Hochmoores „Waldsee 
Dunzenberg“ mit einer Fläche von etwa 1,5 
ha auf Flst. Nr. 2676 im Distrikt IV Dunzen-
berg des Gemeindewaldes Eigeltingen zu 
einem flächenhaften Naturdenkmal wird 
aufgehoben. 

§ 2 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer 
Verkündung in Kraft. 
  
Stockach, den 14.01.2022
Untere Naturschutzbehörde 
 
(Stolz) 
Bürgermeister 
  
Verkündungshinweis: 
Nach § 22 Abs. 2 BNatSchG i. V. m. § 25 Nat-
SchG ist eine Verletzung der in § 24 NatSchG 
genannten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten nur beachtlich, wenn sie innerhalb eines 
Jahres nach Erlass der Verordnung schrift-
lich bei der Stadt Stockach geltend gemacht 
wird; der Sachverhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, ist darzulegen. 

RATHAUS Infos

Anmeldung von Übungen 
der Bundeswehr  
nach § 69 BLG 
Eine Bundeswehreinheit des Ausbildungs-
zentrums Spezielle Operationen aus Pful-
lendorf wird in der Zeit vom 24.01.2022 
bis einschließlich 28.01.2022 eine Übung 

durchführen. Das Manövergebiet erstreckt 
sich u.A. über Teile des Gemarkungsgebie-
tes der Gemeinde Eigeltingen 
Falls Einwendungen / Bedenken gegen 
die Übung erhoben werden, bitten wir, 
diese möglichst umgehend dem Land-
ratsamt Konstanz / Amt für Katastrophen-
schutz mitzuteilen. 

Eventuelle Manöverschäden sind beim 
Bundeswehrdienstleistungszentrum 
Stetten a.k.M., 
Lager Heuberg, 
Hardtstraße 58 in 72510 Stetten a.k.M., 
Telefonnummer 07573/504-0, z
ur Begutachtung und Aufnahme anzuzei-
gen. 
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Gemeinde Eigeltingen
Landkreis Konstanz

Bei der Gemeinde Eigeltingen (3.888 Einwohner) ist zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt die Stelle als

Stellv. Hauptamtsleiter/in (m/w/d)

neu zu besetzen.

Die Stelle ist unbefristet und in Vollzeit. Die Einstellung ist im Beamtenverhältnis oder 
im Angestelltenverhältnis (TVöD) möglich. Die Vergütung richtet sich entsprechend 
Ausbildung und beruflichem Werdegang nach den Bestimmungen des TVöD bzw. 
nach den einschlägigen beamtenrechtlichen Bestimmungen.

Das Aufgabengebiet umfasst allgemeine Aufgaben des Hauptamtes. Die genaue Ab-
grenzung des Aufgabengebietes bleibt vorbehalten. Diese erfolgt im Einvernehmen 
mit dem Amtsleiter.

Diese Anforderung sollten Sie für diese Stelle erfüllen:
•	 Die Befähigung für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst oder eine 

vergleichbare Qualifikation, Dipl. Verwaltungsfachwirt/in (FH) oder Bachelor of Arts 
– Public Management

•	 Berufserfahrung und Vorkenntnisse in den Bereichen Kommunalrecht, Gemeinde-
wirtschaftsrecht, Wahlrecht und Baurecht sind von Vorteil

•	 Bereitschaft zu hohem zeitlichen Einsatz und Belastbarkeit
•	 Kenntnisse in den üblichen EDV- Programmen
•	 Teamfähigkeit und ein Gespür für den Umgang mit Menschen

Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung werden schwerbehinderte 
Menschen nach Maßgabe des SGB IX bevorzugt berücksichtigt.

Eigeltingen hat eine reizvolle Lage im schönen Hegau am Bodensee. Neben dem Ker-
nort gibt es weitere 5 Ortsteile auf der vorwiegend ländlich geprägten Gemarkung mit 
5.930 ha. Eigeltingen hat eine gute Infrastruktur und einen hohen Freizeitwert.

Wenn Sie Interesse an der Stelle haben, richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung 
bitte bis zum 16.01.2022 an Gemeinde Eigeltingen, Personalamt, Krumme Straße 1, 
78253 Eigeltingen, gerne auch per Mail an steueramt@eigeltingen.de. Für telefonische 
Auskünfte steht Ihnen unser Hauptamtsleiter Herr Schweizer Tel. 07774 9322-18 oder 
die stellvertretende Kämmerin Karin Lütte Tel. 07774 9322-13, gerne zur Verfügung. 

Weitere Informationen über die Gemeinde finden Sie unter www.eigeltingen.de.

Hinweise Räum- und  
Streupflicht 
In den letzten Tagen hat der Winter in Ei-
geltingen Einzug gehalten und uns allen 
Schnee und uns frostige Temperaturen be-
schert. Wir möchten daher nochmal auf die 
Räum- und Streupflicht der Anlieger hinwei-
sen. 
Für das Räumen und Streuen von Gehwe-
gen ist nach unserer Streupflichtsatzung der 
jeweilige Straßenanlieger (als Eigentümer 
bzw. Mieter oder Pächter) zuständig. 
Die Gehwege sind komplett zu räumen und 
zu streuen, sind keine Gehwege vorhanden, 
dann ist ein 1-Meter breiter Streifen der 
Fahrbahn ebenfalls zu räumen und zu streu-
en. 
Der geräumte Schnee sowie auftauendes Eis 
sind soweit möglich auf dem Gehweg oder 
dem eigenen Grundstück anzuhäufen, er 
darf auf keinen Fall auf die Fahrbahn gewor-
fen werden. 
Wir bitten Sie, zum Bestreuen nur abgest-
umpftes Material wie Sand oder Splitt zu 

verwenden. Die Streugutbehälter wurden 
vom Bauhof hierzu bereits gefüllt. Das Ver-
wenden von auftauenden Streumittel wie 
Salz ist verboten. 
Die Gehwege müssen werktags ab 7:00 Uhr 
und an Sonn- und Feiertage ab 8:00 Uhr ge-
räumt und gestreut sein. Wenn nach diesem 
Zeitpunkt Schnee- bzw. Eisglätte auftritt, 
dann ist unverzüglich, bei Bedarf auch wie-
derholt, zu räumen und zu streuen. Diese 
Pflicht endet um 21:00 Uhr. 
Desweiteren bitten wir alle Anwohner die 
Gehwege und Straßen möglichst freizu-
halten und nicht mit ihren Fahrzeugen 
komplett zuzuparken. Ansonsten ist eine 
saubere Schneeräumung nicht möglich. 
Außerdem erleichtern Sie unserem Bauhof 
die Arbeit somit enorm und wir können nur 
so den Winterdienst zur Zufriedenheit aller 
ausführen. 
Wir wünschen der ganzen Einwohnerschaft 
und besonders den Kindern einen schönen 
und vor allem unfallfreien Winter. 

Ihre Gemeindeverwaltung Eigeltingen 

Vereinstermine 2022  
Wegen der Pandemie wurde darauf 
verzichtet, den sonst üblichen Ver-
einskalender 2022 in Druck zu ge-
ben. 

Jedoch bitten wir alle Vereine darum, 
Ihre bekannten Vereinstermine der 
Gemeinde Eigeltingen zu melden, 
damit wir diese vierteljährlich im Mit-
teilungsblatt Eigeltingen aktuell ver-
öffentlichen können. 

Ebenfalls werden die Termine, sofern 
die Veranstaltung wie geplant statt-
finden kann, auf www.eigeltingen.de 
veröffentlicht. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Anbei die ersten Termine für das 
erste Vierteljahr 2022 
Für den Monat Januar  
sind geplant: 
12.01.2022 
bis 27.04.2022 
VHS Landkreis Konstanz e.V. 
18:00 Uhr 
Zumba, Fitness 
Anmeldung über VHS, 
jeweils mittwochs, 
Dorfgemeinschaftshaus, Homberg 
  
24.01.2022 
Gemeinde Eigeltingen 
20:00 Uhr 
Gemeinderatssitzung 
Ort wird noch bekanntgegeben 
 

Für den Monat Februar  
sind geplant: 
14.02.2022 
Gemeinde Eigeltingen 
20:00 Uhr 
Gemeinderatssitzung 
Ort wird noch bekanntgegeben 
 

Für den Monat März  
sind geplant: 
14.03.2022 
Gemeinde Eigeltingen 
20:00 Uhr 
Gemeinderatssitzung 
Ort wird noch bekanntgegeben 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nächster Abgabetermin KW 11-2022, 
Abgabetermine bis 14. März 2022 

Ansprechpartner 
Erika Eydner, 
07774 9322-24, 
E-Mail: sekretariat@eigeltingen.de 
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Dorfhelferinnenstation  
Steißlingen 
Haushaltshilfe, Kinderbetreuung  
im Krankheitsfall  
Was passiert, wenn in einer Familie die Mut-
ter ausfällt? Gründe dafür gibt es genug: sei 
es durch Krankheit oder Krankenhausauf-
enthalt, durch Kur oder Entbindung. Dann 
kommt die Dorfhelferin - sie ist in der Zwi-
schenzeit zu einer festen Einrichtung ge-
worden, die in kritischen Situationen einer 
Familie einspringt.

Mit Einfühlungsvermögen, Einsatzbereit-
schaft und Verantwortungsbewusstsein 
meistern die ausgebildeten Kräfte der Dorf-
helferinnenstation die vielfältigsten Aufga-
ben und Herausforderungen. Die Dorfhel-
ferin arbeitet eigenverantwortlich, flexibel 
und selbständig. Sie kommt im hauswirt-
schaftlichen, pädagogischen und pflegeri-
schen Bereich der Familie zum Einsatz.

Ihre Familie braucht Hilfe?
Die Dorfhelferin ist für Sie da!
Wann haben Sie Anspruch auf eine Dorfhel-
ferin?
•	 Wenn Sie als Hausfrau oder Hausmann 

krank sind, egal ob sie den Haushalt in 
Voll- oder Teilzeitarbeit erledigen.

•	 Wenn Sie durch oder nach einem Kran-
kenhausaufenthalt eine Unterstützung 
im Haushalt, durch eine ausgebildete 
Fachkraft in Anspruch nehmen möchten, 
dies gilt ebenfalls bei einer Kurmaßnahme 
oder einer Risikoschwangerschaft.

 
Was sind die Vorraussetzungen für den Ein-
satz der Dorfhelferin?
•	 Sie haben ein Kind unter 12 Jahren (AOK 

unter 14) zu versorgen. Ist ein Kind behin-
dert, hilft die Dorfhelferin länger.

•	 Sie benötige eine Krankmeldung des Arz-
tes um den Antrag bei Ihrer Krankenkasse 
zu stellen.

 
In welchem Bereich unterstützt Sie die 
Dorfhelferin?
Die Dorfhelferin übernimmt in Absprache 
mit Ihnen, die Aufgaben welche in der Fa-
milie anfallen und zu erledigen sind, d.h.: 
Betreuung des Kindes/der Kinder im Alltag, 
Essenzubereitung sowie Führung des ge-
samten Haushaltes, Mithilfe im landwirt-
schaftlichen Betrieb, Fürsorge gegenüber 
den älteren Familienangehörigen, die mit 
im Haushalt leben.

Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll  
an die Einsatzleiterin der hiesigen  
Dorfhelferinnenstation
Örtliche Einsatzleitung, 
Nora Bausch, Tel.: 0176/1761271
Regionale Einsatzleitung, 
Heike Senger, Tel.: 07771/8759177 
Die Dorfhelferinnenstation Steißlingen gehört 
dem Dorfhelferinnenwerk Sölden e.V. an. 

Geöffnet: 
Sie erreichen uns telefonisch am besten 
morgens von 09.00 - 12.00 Uhr. 

Die Deutsche Rentenversicherung  
Baden-Württemberg informiert:

Was ändert sich 2022?
Zum 1. Januar 2022 verändern sich einige 
Werte der gesetzlichen Rentenversiche-
rung. Welche Auswirkungen dies auf die 
Versicherten sowie auf die Rentnerinnen 
und Rentner hat, darüber informiert die 
Deutsche Rentenversicherung (DRV) Baden- 
Württemberg:

Beitragsbemessungsgrenze  
und Beitragssatz
2020 gab es eine negative Lohnentwicklung. 
Deswegen fällt die Beitragsbemessungsgren-
ze 2022 von bisher monatlich 7.100 Euro auf 
7.050 Euro (84.600 Euro pro Jahr). Die Bei-
tragsbemessungsgrenze ist der Wert der Ren-
tenversicherung, bis zu dem Beiträge in die 
Rentenkasse eingezahlt werden müssen. Wer 
mehr verdient, muss für den darüberhinaus-
gehenden Lohn keine Beiträge entrichten. Der 
Beitragssatz, den sich Versicherte und ihre Ar-
beitgeber teilen, beträgt auch im neuen Jahr 
unverändert 18,6 Prozent.

Hinzuverdienstgrenze
Die Weiterarbeit oder Wiederaufnahme einer 
Beschäftigung nach dem Renteneintritt soll 
in Coronazeiten weiterhin leichter möglich 
sein. Daher hat der Gesetzgeber die Hinzuver-
dienstgrenze für Altersrenten auch für 2022 
auf jährlich 46.060 Euro festgelegt. Einkünf-
te bis zu dieser Höhe bewirken somit keine 
Rentenminderung. Die Regelung gilt für alle 
Rentenbezieherinnen und Rentenbezieher, 
die noch nicht ihre individuelle Regelalters-
grenze erreicht haben. Aufpassen müssen je-
doch Bezieher von Erwerbsminderungsrenten 
oder Hinterbliebenenrenten: Für diesen Per-
sonenkreis wurden die Regelungen des Hin-
zuverdienstes beziehungsweise der Einkom-
mensanrechnung nicht verändert. Hier gelten 
weiterhin individuelle Verdienstgrenzen.

Pflegeversicherungsbeitrag  
für Kinderlose
Der Beitragszuschlag zur sozialen Pflegever-
sicherung wird für Kinderlose, die nach dem 
1. Januar 1940 geboren sind, um 0,1 Prozent-
punkte angehoben. Der Abzug beträgt damit 
insgesamt 3,4 Prozent. Er wird bei Rentner-
innen und Rentnern, die gesetzlich kranken-
versichert sind, direkt von der Rente abgezo-
gen und automatisch an die Krankenkasse 
abgeführt. Der Pflegeversicherungsbeitrag 
für Menschen, die Kinder erzogen haben, be-
trägt unverändert 3,05 Prozent. 
 

Mikrozensus startet  
am 10. Januar 2022 
Rund 55 000 Haushalte in der Befragung 
Am 10. Januar startet bundesweit der Mik-
rozensus 2022. Das Statistische Landesamt 
Baden-Württemberg bittet hierfür alle aus-
gewählten Haushalte um Unterstützung 
bei der Durchführung der größten jährli-
chen Haushaltserhebung in Deutschland. 
Über das ganze Jahr 2022 hinweg werden 

in mehr als 900 Gemeinden rund 55 000 in 
einer Stichprobe ausgewählte Haushalte in 
Baden-Württemberg zu ihren Lebensver-
hältnissen befragt. Dies sind rund ein Pro-
zent der insgesamt rund 5,2 Millionen (Mill.) 
Haushalte im Südwesten. 

Was ist der Mikrozensus? 
Neben dem Grundprogramm zur wirtschaft-
lichen und sozialen Lage der Bevölkerung 
sowie den seit 1968 erhobenen Fragen der 
EU-weit durchgeführten Erhebung zur Ar-
beitsmarktbeteiligung werden seit 2020 zu-
sätzlich Fragen der ebenfalls EU-weit durch-
geführten Befragung zu Einkommen und 
Lebensbedingungen (SILC, »Statistics on 
Income and Living Conditions«) gestellt. Seit 
dem Jahr 2021 wird das Frageprogramm 
des Mikrozensus um die ebenfalls EU-weit 
durchgeführte Erhebung zur Internetnut-
zung in privaten Haushalten (IKT) ergänzt. 
Die Ergebnisse des Mikrozensus sind eine 
wichtige Informationsquelle zu den Lebens- 
und Arbeitsbedingungen der Menschen. 
Dabei geht es beispielsweise um Fragestel-
lungen in welchen Familienkonstellationen 
Menschen leben, welche Bildungsabschlüsse 
von der Bevölkerung erworben wurden oder 
in welcher Erwerbssituation sie sind. 2022 wird 
die Erhebung um Fragen zur Wohnsituation 
der Menschen ergänzt. Der Mikrozensus liefert 
somit auch Ergebnisse zu Fragen der Barriere-
freiheit der Wohnsitze in Baden-Württemberg. 
Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie, die 
wirtschaftliche und soziale Veränderungen 
auslöst, ist der Mikrozensus von Bedeutung. 
Die Auskünfte der auskunftspflichtigen 
Haushalte helfen, die aktuelle Lage der Be-
völkerung in Baden-Württemberg abzubil-
den. Für den Mikrozensus sind dabei die 
Auskünfte von Menschen im Rentenalter, 
von Studierenden sowie von Erwerbslosen 
genauso wichtig wie die Angaben von An-
gestellten oder Selbstständigen. 

Wer wird für die Erhebung ausgewählt? 
In einem mathematischen Zufallsverfahren 
werden zunächst Gebäude bzw. Gebäude-
teile gezogen. Für die Ermittlung der Namen 
der Haushalte in den Gebäuden setzt das 
Statistische Landesamt vor Ort auch Erhe-
bungsbeauftragte ein. Die Erhebungsbeauf-
tragten können sich bei der Namensermitt-
lung mittels eines Ausweises als Beauftragte 
des Statistischen Landesamtes Baden-Würt-
temberg ausweisen. Für die zufällig ausge-
wählten Haushalte besteht Auskunftspflicht. 
Sie werden innerhalb von maximal fünf auf-
einander folgenden Jahren bis zu viermal im 
Rahmen des Mikrozensus befragt. 

Wie läuft die Befragung ab? 
Ausgewählte Haushalte finden im Brief-
kasten ein Anschreiben des Statistischen 
Landesamtes Baden-Württembergs vor. Da-
rin sind die Zugangsdaten für die Meldung 
über das Internet enthalten. Alternativ be-
steht die Möglichkeit, der Auskunftspflicht 
durch ein Telefoninterview mit den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern des Statisti-
schen Landesamts nachzukommen, oder 
einen Papierbogen auszufüllen. Eine voll-
jährige Person kann die Auskünfte für alle 
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Haushaltsmitglieder erteilen. 
Alle erhobenen Einzelangaben unterliegen 
der Geheimhaltung und dem Datenschutz 
und werden weder an Dritte weitergegeben 
noch veröffentlicht. Nach Eingang und Prü-
fung der Daten im Statistischen Landesamt 
werden diese anonymisiert und zu aggre-
gierten Landes- und Regionalergebnissen 
weiterverarbeitet. 
 
 

Entsorgung von Rest- und 
Sperrmüll im Landkreis  
Konstanz gesichert 
LANDKREIS KONSTANZ – Der Kreistag hat 
in der Sitzung am 20. Dezember 2021 der 
Vergabe der ausgeschriebenen Leistun-
gen der ABK-Abfallwirt schaftsgesellschaft 
der Landkreise Bodenseekreis und Kon-
stanz mbH zur Behandlung des Rest-
mülls aus dem Landkreis Konstanz in 
der Kehrricht verbrennungsanlage des 
Kantons Thurgau (KVA) in Weinfelden 
(Schweiz) und zur Behandlung des Sperr-
mülls in der Sortieranlage der Firma Korn 
Recycling GmbH in Albstadt zugestimmt. 

Einen „Meilenstein‘“ in der Abfallbewirt-
schaftung im Landkreis Konstanz nannte 
Landrat Zeno Danner die Ergebnisse der 
europaweiten Ausschrei bung zur Behand-
lung des Restmülls und Sperrmülls aus dem 
Landkreis Konstanz ab 2026. 
Der bisherige Behandlungsvertrag mit der 
KVA Thurgau endet nach 20 Jahren am 31. 
Dezember 2025. Die Behandlung des Rest-
mülls aus dem Landkreis Konstanz (35.000 
– 37.500 t/a) wurde ab 2026 für weitere 15 
Jahre mit einer Verlängerungsoption von 
fünf Jahren europaweit ausge schrieben. Die 
KVA Thurgau, als bisherige Auftragnehmerin 
und Bieterin, hat ein günstiges Angebot ab-
gegeben. Der angebotene Preis liegt unter 
dem derzeitigen Preis. Die KVA Thurgau pro-
duziert aus der Verbrennung des Restabfalls 
klimafreundliche Energie (Dampf/Strom). 
Zugestimmt wurde auch der ausgeschriebe-
nen Leistung zur Behandlung des Sperrmülls 
(3.000 – 3.500 t/a) aus dem Landkreis Konstanz 
ab 2026 mit einer Laufzeit von fünf Jahren plus 
zwei Jahre Verlängerungsoption an die Bieter-
gemeinschaft Korn Recycling GmbH / F. Riester 
GmbH. Die Behand lung des Sperrmülls erfolgt 
in der Sortieranlage der Firma Korn Recycling 
GmbH in Albstadt. Auf dieser Anlage werden 
die recyclingfähigen Wertstoff e aussortiert 
und den Stoffkreisläufen zugeführt. 
Landrat Zeno Danner begrüßt die Zuschlags-
erteilungen. Die bisherige gute und part-
nerschaftliche Zusammenarbeit mit der KVA 
Thurgau kann weiter geführt werden. Für die 
Einwohner des Landkreises wird weiterhin 
eine langfristige Entsorgung bei der Behand-
lung des Restabfalls und Sperrmülls zu verbes-
serter Kondition gesichert. Für den Landkreis 
Konstanz bedeute dies ab 2026 eine jährliche 
Einsparung von rund 171.000 Euro. Diese Er-
sparnis kommt den Gebührenzahlern zu Gute. 
Den inhaltsgleichen Beschluss zu den Verga-
ben hat auch der Landkreis Bodenseekreis, 
als Mitgesellschafter der ABK GmbH, am 14. 
Dezember 2021 gefasst. 

Neues Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung 
LANDKREIS KONSTANZ – Zum 3. Januar 2022 hat das neue Amt für Klimaschutz und 
Kreisentwicklung die Arbeit aufgenommen. 
  

DDas Team des Amtes für Klimaschutz und Kreisentwicklung (von links nach rechts): Julia Burkert (Tou-
rismus), Sandra Fleschhut (Klimaschutzmanagerin), Christine Merath (Betriebliches Gesundheitsma-
nagement), Dörte Gensow (Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung), Katrin Roth (Amtsleitung), 
Marguerite Danegger (Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung),  ehlt: Ilona Heinrich (Existenzgrün-
dung und Sekretariat) Bildnachweis: Landkreis Konstanz

„Mit dem neuen Querschnittsamt stärken wir den Bereich Klimaschutz im Landratsamt und 
verknüpfen dieses wichtige und zentrale Zukunftsthema zugleich mit den Themen Kreisent-
wicklung und Wirtschaftsförderung für den gesamten Landkreis“, erläutert Landrat Zeno 
Danner. Geleitet wird das neue Amt von Dr. Katrin Roth. Die Landesjuristin ist seit 2018 im 
Landrats amt an verschiedenen Stellen im Einsatz. Zuletzt leitete sie das Ordnungs amt des 
Landkreises. Das Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung wird insgesamt acht Mitarbei-
tende zählen. 
Im Bereich Klimaschutz besteht die Hauptaufgabe des neuen Amtes darin, die Landkreisver-
waltung auf den Weg zur Klimaneutralität zu führen und die hierfür erforderlichen Maßnah-
men gemeinsam mit den Fachämtern voranzutreiben. Neben der eigenen Klimaneutralität 
sollen durch ein inte grier tes Klimaschutzkonzept eine Strategie für den gesamten Landkreis 
er arbeitet und konkrete Projekte in Kooperation mit den Kommunen, der Wirtschaft und der 
Öffentlichkeit umgesetzt werden. 
Dafür wird die neue Klimaschutzmanagerin Sandra Fleschhut verantwortlich sein. Hauptauf-
gaben der 26-jährigen Geographin sind die Erstellung des integrierten Klimaschutzkonzeptes 
für den Landkreis Konstanz und die Ko ordination neuer und bereits laufender Klimaschutz-
maßnahmen. „Ich freue mich, dass wir mit Frau Fleschhut eine junge und hoch motivierte 
Klima schutzmanagerin gefunden haben. Kommunen, Wirtschaft und Öffentlich keit haben 
jetzt wieder eine Ansprechpartnerin, um ihre Ideen und Anre gungen für den Klimaschutz im 
Landkreis einzubringen“, so Roth. 
Im Bereich Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung werden alle dort auch bisher beste-
henden Aufgaben, von Innovationsförderung, Fachkräfte sicherung, betrieblichem Gesund-
heitsmanagement, über Tourismus, För derung des ländlichen Raums, grenzüberschreitende 
Kooperationen und Netzwerkarbeit bis Mobilfunk und Breitband bearbeitet. Durch die neue 
Verbindung mit dem Klimaschutz wird der strategische Schwerpunkt auch hier auf einer 
nachhaltigen Entwicklung und Stärkung von Wirtschaft und Landkreis liegen. 

Brand einer Gartenhütte in Eigeltingen 
Am 3. Januar kurz nach 4 Uhr morgens wurden die Feuerwehr Abteilungen Eigeltingen 
und Homberg zu einem Gebäudebrand alarmiert. Gemeldet war eine brennende Gar-
tenhütte an einem Mehrfamilienhaus im Höhenweg, die bei Eintreffen der Feuerwehr 
bereits in Vollbrand stand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr und da die 
Hütte nicht direkt an das Wohngebäude angebaut war, gab es dort keinen Schaden. 

Mit 4 Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften wurde das Feuer sowohl über den Garten als 
auch von der Friedhofstraße her bekämpft. Hier waren auch mehrere Zweimann-Trupps 
mit Atemschutzausrüstung tätig. Beim Brand, bei dem die Hütte komplett zerstört 
wurde, mussten auch Teile der nahestehenden hohen Thuja-Hecke gelöscht werden. 
Um ein Wiederaufflammen zu verhindern und Glutnester im Bereich der verbrannten 
Gartenhütte zu finden, wurden die teilweise noch glimmenden Holzscheite auseinan-
dergezogen. Der Einsatz konnte nach fast 2 Stunden beendet werden. 

Laut Pressemitteilung der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 
Euro. Die genaue Ursache stehe noch nicht fest. Vor Ort war auch der Rettungsdienst, 
es gab jedoch keine Verletzten. 

Freiwillige Feuerwehr 
Eigeltingen
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Die Beratungsdienste der Caritas Singen-Hegau in Stockach ziehen um 
Die Außenstelle der Caritas Singen-Hegau, die bisher in Stockach am Marktplatz 3 zu finden war, zieht im neuen Jahr um. 
Zukünftig werden die Beratungen zu Migrations – und Integrationsfragen, Fragen zu gesetzlichen Betreuungen, die Kurberatung und 
der allgemeine Beratungsdienst CaritasSozialdienst in der Kaufhausstraße 13 in Stockach zu finden sein. 
Ab dem 20. Januar 2022 können wieder Beratungstermine vereinbart werden. Ausführlichere Informationen und alle Kontaktdaten 
unter https://www.caritas-singen-hegau.de/angebote/beratungsangebote/. 

Die JUBIlARE in unserer Gemeinde

Herzlichen Glückwunsch! 
Herr Werner Lehn, Tannenbergstraße 16, 
Münchhöf, feierte am 29. Dezember 2021 
ein besonderes Fest - seinen 80. Geburts-
tag. Ortsvorsteher Sven Römer überbrach-
te dem Jubilar mit einem schönen Wurst-
korb die Glückwünsche der Gemeinde 
Eigeltingen sowie des Ortsteils Münchhöf. 

Wir wünschen Herrn Lehn für die Zukunft 
alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit 
und Gottes Segen. 

Wir gratulieren herzlich:  
13.01.2022
Inge Irmer, Münchhöf
70 Jahre 
 
 

„Neubürger“ 
in Eigeltingen 
Wir gratulieren herzlich: 
Ian van den Hoek, geb. 30.11.2021   

Aus unseren SCHUlEN

Infoabende der Christlichen 
Schule im Hegau 
Information zu Konzept und zu den Ab-
schlüssen: 
HS-Abschluss, Mittlere Reife, Abitur 
  
DU bist Schülerin oder Schüler eines allge-
meinbildenden Gymnasiums in Jahrgang 9, 
10 oder 11?!   
DU bist Schülerin oder Schüler einer Real-
schule in Jahrgang 9 oder 10?!  
DU bist Schülerin oder Schüler einer Ge-
meinschaftsschule in Jahrgang 9 oder 10 
und arbeitest auf E-Niveau?!  

SIE interessieren sich als Vater und Mutter für 
die Oberstufe und den Weg zum ABITUR!  
13.01.2022, jeweils 19.30 Uhr: Infoabend 
SEK II (Oberstufe) 
  
SIE interessieren sich als Eltern von zukünfti-
gen Fünftklässlern und Quereinsteigern für 
unser Konzept als Gemeinschaftsschule  ab 
Jahrgang 5 
DU bist Schüler oder Schülerin in Jahrgang 4 
oder in einem höheren Jahrgang und möch-
test dir über deine zukünftige Schule eine 
Meinung bilden. 
17.01.2022, jeweils 19.30 Uhr: 
Infoabend SEK I (Info 4) 

SIE interessieren sich als Eltern von zukünf-
tigen Erstklässlern und Quereinsteigern in 
der Grundschule für unser Konzept in der 
Grundschule ab Jahrgang 1 
20.01.2022, 19.30 Uhr: 
Infoabend Grundschule 
  
Anmeldung via Homepage 
– www.cs-bodensee.de   
  
Alle Veranstaltungen werden AB SOFORT 
ALS ONLINE-VERANSTALTUNGEN durch-
geführt. Bei Änderungen ab Januar – bitte 
neue Infos auf der Homepage beachten.  
  
 
Informationsabend der Fach-
schule für Technik 
Im September 2022 beginnt das neue Se-
mester an der Fachschule für Technik (Tech-
nikerschule) mit den beiden Fachrichtungen 
Automatisierungstechnik / Mechatronik 
und Maschinentechnik in 2 Jahren Vollzeit. 

Für diese klassische Aufstiegsqualifikati-
on kommen Absolventen mit mindestens 
1,5 jähriger Berufserfahrung mit mechani-
schem, elektrotechnischem, mechatroni-
schem oder kfz-mechatronischem Ausbil-
dungshintergrund in Frage. 

Falls Sie sowohl technisch als auch betrieb-
sorganisatorisch in neuen oder erweiterten 
Aufgabenfeldern beruflich vorwärtskom-
men und Verantwortung übernehmen wol-
len, dann bewerben Sie sich bei uns. 
  
Der traditionelle Informationsabend am 
zweiten Donnerstag nach den Weihnachts-
ferien (20.01.2022) findet wegen der Coron-
aeinschränkungen in Videoform um 19:00 
Uhr statt. 

Den Teilnahmelink dazu finden Sie auf der 
Homepage unserer Schule unter hgs-sin-
gen.de ... Schularten, in der Tabelle unten. 

Weitere Information erhalten Sie unserer 
Homepage hgs-singen.de ... Schularten ... 
Technikerschule. 
  
Bewerbungsunterlagen können Sie noch 
bis zum 1. März im Sekretariat der Hohent-
wiel-Gewerbeschule Singen einreichen. 
  
Individuelle Beratung, Antworten auf spezi-
elle Fragen zur Bewerbung oder (bei Bedarf ) 
Terminvereinbarungen zur persönlichen 
Vorstellung bieten wir gerne an unter 
www.hgs-singen.de , 
info@hgs-singen.de 
oder unter der Tel.: 077319571-0 
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Gottesdienstzeiten und Termine 
St. Mauritius Eigeltingen 
St. Blasius Heudorf 
St. Petrus u. Catharina Honstetten 
St. Ulrich Nenzingen 
St. Peter u. Paul Orsingen 
St. Maria Rorgenwies 
  
Öffnungszeiten des gemeinsamen Pfarrbüros der 
Seelsorgeeinheit Krebsbachtal/Hegau in Nenzingen, 
Friedhofstr. 15 
Tel. 07771/2529; Fax-Nr. 07771/62679 
E-Mail Pfarrbüro: 
buero@se-krebsbachtal.de 
homepage:http://www.kath-krebsbachtal.de/ 
Instagram: 
seelsorgeeinheit_krebsbachtal 
Montag: 09.00 Uhr - 11.00 Uhr 
Dienstag: 14.00 Uhr - 16.00 Uhr 
Mittwoch: 09.00 Uhr - 11.00 Uhr 
Donnerstag: 08.00 Uhr - 10.00 Uhr 
Freitag: 09.00 Uhr - 11.00 Uhr 
Corona: Bitte nur vorbeikommen, wenn unbedingt nötig! 
  
Pfarrbüro in Honstetten, Widumstr. 21 
Tel. 07774/923753 
E-Mail: honstetten@se-krebsbachtal.de 
Corona: Bitte nur vorbeikommen, wenn unbedingt nötig! 

Pfarradministrator Heinz Vogel (freitags frei) 
Pfarrhaus Radolfzell, 07732/2016 
E-Mail: h.vogel@kath-radolfzell.de 
  
Pastoralreferent Mathias Mutter (mittwochs frei) 
Pfarrhaus Eigeltingen, Hauptstr. 27, 
Tel.: 07774/9293600  
E-Mail:pastref@se-krebsbachtal.de 
  
Pfarrer i. R. Udo Zinke 
Pfarrhaus Eigeltingen, Hauptstr. 27, 
Tel. 07774/922371 oder 0152/07024146 
E-Mail: pens.udzi@t-online.de   

Seelsorgeeinheit  
Krebsbachtal/ Hegau

GOTTESDIENSTORDNUNG 
Samstag, 15.01.22 
Nenzingen 18.30 Uhr
 Vorabendmesse (HV) 
  
Sonntag, 16.01.22 
Rorgenwies  10.00 Uhr
 Eucharistiefeier (UZ) 
  
Montag, 17.01.22 
Nenzingen 18.30 Uhr
 Taize-Gebet  
  
HINWEISE ZUR CORONA-KRISE 
Weiterhin gelten die Abstandsregeln, die 
Maskenpflicht und die Pflicht zur Nachver-
folgung der Kontaktdaten. 

Auf der Homepage des Erzbistums Frei-
burg finden Sie Hinweise zu den aktuellen 
Regelungen und den Umgang mit der Pan-
demie 

www.ebfr.de/corona 

Vielen Dank für Ihre Solidarität und Ihr 
Verständnis und Mitwirken 

PFARRBÜRO STOCKACH
Pfarrstr. 3, Stockach
Tel: 07771 / 2398, Fax: 07771 / 63180
E-Mail: sekretaritat@kath-stockach.de
Hompepage: www.kath-stockach.de

Bürozeiten Stockach:
Mo-Do:  8.30 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 17.00 Uhr
Fr:  8.30 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr

Seelsorgeeinheit 
Stockach

Samstag, 15.1.22  
18.30  Stockach, Melanchthonkirche : 

Sonntagvorabendmesse (Pfr. Hu-
ber), ab 18.00 Uhr Beichtgelegenheit 

  
Sonntag, 16.1.22  
9.00 Hindelwangen: Hl. Messe (Pfr. Hu-

ber) 
9.00 Zizenhausen: Hl. Messe (Pater Jo-

seph), gemeinsam mit Zizenhausen 
10.30 Mühlingen: Hl. Messe (Pater Joseph) 
10.30 Stockach, Pallottiheim: Hl. Messe 

(Pfr. Huber), 
  
Montag, 17.1.22  
19.00 Stockach, Pallottiheim: Gebets-

abend, mitgestaltet von der Kol-
pingsfamilie 

  
Dienstag, 18.1.22  
7.00 – 
8.00 Stockach, Pallottiheim: Stille Anbe-

tung 
18.30 Hindelwangen: Hl. Messe 
  
Mittwoch, 19.1.22  
9.00 Stockach, Pallottiheim: Gemein-

schaftsmesse der Frauen 
18.30 Mahlspüren: Hl. Messe (Pater Jo-

seph), 
 f. Siegfried Melles (Jahrtag), Micha-

ela Specht und Anneliese Amstutz 
und Josef, Maria und Wolfgang Merk 

  
Donnerstag, 20.1.22  
18.30 Stockach: Hl. Messe    
19.00 Gallmannsweil: Rosenkranz 
  
Derzeitige Regeln für Gottesdienste 
(Stand 03.01.2022) 
Bei Gottesdiensten in Innenräumen gilt 
(ebenso wie bei anderen kirchlichen Ver-
anstaltungen in Innenräumen) generell die 
Maskenpflicht. Mit Wirkung ab 27.12.2021 
hat der Landesgesetzgeber die auch schon 
bisher geltende Maskenpflicht für den Be-
reich geschlossener Innenräume folgender-
maßen nachgeschärft: „Innerhalb geschlos-
sener Räume sollen Personen ab Vollendung 
des 18. Lebensjahres eine Atemschutzmas-
ke (FFP2 oder vergleichbar) tragen; in be-
gründeten Fällen kann hiervon abgewichen 
werden.“  
Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

Aktuelle Informationen zu den Regelun-
gen finden Sie auch auf der Homepage 
des Erzbistums Freiburg: 
www.ebfr.de/corona.  

Samstag, 15.1.22  
18.30 Stockach, Melanchthonkirche: Sonn-

tagvorabendmesse (Pfr. Huber), ab 
18.00 Uhr Beichtgelegenheit 

  
Sonntag, 16.1.22  
9.00 Hindelwangen: Hl. Messe (Pfr. Hu-

ber) 
9.00 Zizenhausen: Hl. Messe (Pater Jo-

seph), gemeinsam mit Zizenhausen 
10.30 Mühlingen: Hl. Messe (Pater Joseph) 
10.30 Stockach, Pallottiheim: Hl. Messe 

(Pfr. Huber), 
  
Montag, 17.1.22  
19.00 Stockach, Pallottiheim: Gebets-

abend, mitgestaltet von der Kol-
pingsfamilie 

  
Dienstag, 18.1.22  
7.00 – 
8.00 Stockach, Pallottiheim: Stille Anbe-

tung 
18.30 Hindelwangen: Hl. Messe 
  
Mittwoch, 19.1.22  
9.00 Stockach, Pallottiheim: Gemein-

schaftsmesse der Frauen 
18.30 Mahlspüren: Hl. Messe (Pater Jo-

seph), 
 f. Siegfried Melles (Jahrtag), Micha-

ela Specht und Anneliese Amstutz 
und Josef, Maria und Wolfgang Merk 

  
Donnerstag, 20.1.22  
18.30 Stockach: Hl. Messe    
19.00 Gallmannsweil: Rosenkranz 
  
 

www.steisslingen-evangelisch.de

Pfarrerin Martina Stockburger
durchgehend erreichbar: (07738) 5900
martina.stockburger@kbz.ekiba.de

Pfarrbüro Friedhofstr. 19 UG
(07738) 5900, Fax 923123
steisslingen-langenstein@kbz.ekiba.de 
 
Sekretärin Inga Metz
Montag  17 - 18 Uhr
Mittwoch und Donnerstag  09 - 11 Uhr 

Folgt uns auf Instagram:
pfarrerin_vom_see 

Aktuelle Vorgaben der Ev. Landeskirche für Gottesdienste:
Singen mit Maske möglich

Evang. Kirchengemeinde 
Steißlingen-Langenstein

aktuelle Vorgaben: 
Singen mit Maske möglich 
  
A k t u e l l e  T e r m i n e  
Dienstag, 11. 01. 2022 
14. 00 Uhr ökumenischer Senioren-

nachmittag zu Hause
 Bitte öffnen Sie die Briefe! 
  
Mittwoch, 12.01.2022,
15. 00 Uhr  Konfi-Zeit Gruppe 1
17. 00 Uhr  Konfi-Zeit, Gruppe 2 

KIRCHlICHE Nachrichten
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3 Minuten Andacht am Telefon:
jeder Zeit an jedem Ort, einfach anrufen: 
07771/6013997. In dieser Woche hören Sie 
Gedanken von Pfarrer Matthias Sehmsdorf 
aus Ludwigshafen. 
Unsere Kirche bleibt unter der Woche ge-
schlossen. 
  
Ge(h)sprächsangebot:
Telefongespräch? E-Mail? Treffen? Spa-
ziergang? Rufen Sie mich gerne an (07738-
5900) oder schreiben Sie mir (WhatsApp, Si-
gnal, E-Mail). Pfarrerin Martina Stockburger  
  
Kennen Sie unseren Podcast?
„Funkenflug“ – Gedanken zu biblischen Ge-
schichten, zum Leben, zu dem, was die Bibel 
uns heute sagen kann. ...  
  
V o r a u s b l i c k  
Sonntag, 16.01.2022,
09. 30 Uhr  Gottesdienst Schlosska-

pelle angenstein, Pfrin 
Martina Stockburger 

  
Mittwoch, 19.01.2022
20.00 Uhr  Sitzung Kirchengemeinde-

rat, Gemeindehaus Steißlin-
gen 

Donnerstag, 20. 01. 2022
16- 17. 30 Uhr  Konfi-Zeit Gruppe 3 

Samstag, 22. 01. 2022, 
Konfi-Samstag (Nachmittag und Abend) 
 
 

Viktor von Scheffelstr. 3, Stockach, Tel. 07771/ 62988
Gemeindevorsteher Stephan Strittmatter
E-Mail: stephan@st-strittmatter.name
Homepage: www.stockach.nak-tuttlingen.de

Neuapostolische  
Kirche

Termine: 
Mittwoch, 12. Januar  
20.00 Uhr  Gottesdienst 
  
Sonntag, 16. Januar  
09.30 Uhr  Gottesdienst 
  
Mittwoch, 19. Januar  
20.00 Uhr  Gottesdienst 
um vorherige Anmeldung wird jeweils 
gebeten 
  
Livestream-Angebot
Die Gottesdienste werden als Livestreams an-
geboten: https://nak-sued.stream/stockach 
  
Infektionsschutzkonzept
Die Gottesdienste finden unter besonderen 
Vorkehrungen statt. Wir bitten diese unauf-
gefordert einzuhalten, um in einem mög-
lichst heiligen und sicheren Rahmen die 
Gottesdienste zu erleben.

Teilnahmevoraussetzungen
•	 Für eine Teilnahme am Gottesdienst be-

steht Anmeldepflicht (beim Gemeinde-
vorsteher)

•	 Personen mit Krankheitssymptomen (tro-
ckener Husten, Fieber, Gliederschmerzen, 
...) können leider nicht am Gottesdienst 
teil, nehmen und weichen auf die Online- 
und Telefon-Angebote aus. 

•	 Auf dem Parkplatz und innerhalb des 
Kirchengebäudes ist das Tragen von 
FFP2-Masken verpflichtend.

•	 Die Sitzplätze sind markiert und werden 
zugewiesen, um eine optimale Platzver-
teilung zu gewährleisten. 

•	 Es ist immer ein Mindestabstand von 1,50 
m einzuhalten.

•	 Alle Teilnehmer werden namentlich pro-
tokolliert/Vernichtung nach 4 Wochen.

Platzangebot
Das Platzangebot in unserer Kirche ist be-
schränkt. Darum ist es wichtig, dass man 
sich vorab anmeldet, um so eine optimale 
Verteilung zu gewährleisten. 
 

Muslimische Gemeinde und  
Sufi Zentrum, Eigeltingen-Reute  
Besuchszeiten auch für außerhalb der wöchentlichen offenen 
Veranstaltungen, sowie Einführungen, Seminare und 
Seelsorge-Termine telefonisch erfragen bei  
Frau Feride G.-Gençaslan  07774/9232104, 
Mobil: +49 178 204 52 80   
E-Mail: feride@sufi-zentrum-rabbaniyya.de  
Montag-Freitag: 14:00-18:00 Uhr  

Sufiland – Sufi Zentrum Rabbaniyya  
St. Margaretenstr. 2 | 78253 Eigeltingen Reute  
Tel. 07774/3484968 und 07774/9232104  
E-Mail: info@sufi-zentrum-rabbaniyya.de, info@sufiland.de 
Homepage: https://www.sufi-zentrum-rabbaniyya.de, 
http://sufiland.de

Muslimische Gemeinde 
u. Sufi Zentrum Rabba-
niyya, Eigeltingen-Reute

FREITAGSGEBET 
Einlass ab 12:00 Uhr, nur mit vorheriger An-
meldung 
  
ISLAMBERATUNG 
Wir bieten Einzelpersonen sowie musli-
mischen als auch nicht-muslimischen Ge-
meinden, Organisationen und Vereinen, 
Bildungseinrichtungen oder kirchlichen In-
stitutionen erfahrene Beratung und Einfüh-
rung in alle Themenbereiche des Islam und 
die muslimische Lebensweise an. 
  
NIKAH 
Islamische Trauungen werden nach sunni-
tisch-islamischer Tradition durchgeführt. 
  
SEELSORGE 
Immer mehr Menschen leiden während der 
Corona-Krise unter Social-distancing, Kon-
taktverbot und Vereinzelung. Vor allem Al-
leinstehende, Alleinerziehende, Risikogrup-
pen aber auch Neu-Hinzugezogene und von 
Flucht traumatisierte Menschen sind davon 
betrofen. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf 
und wir schenken Ihnen unser Ohr. Seit Ok-
tober 2020 bieten wir auch, zertifziert und in 
Zusammenarbeit mit LEUCHTLINIE, Erstbe-
ratung für Betrofene von rechter Gewalt an. 
  
NACHBARSCHAFTSHILFE 
Aktuelle Ausnahmeregelungen aufgrund 

des Corona-Virus Das Covid-19 dominiert 
mittlerweile unseren Alltag. Mit täglichen 
Erledigungen möchten wir Menschen aus 
Risikogruppen unsere Hilfe bei allgemeinen 
Botengängen und für den Einkauf anbieten. 
Wir unterstützen gerne, wo wir können. Ru-
fen Sie uns gerne an. 
  
Aktuelle Ausnahmeregelungen aufgrund 
des Corona-Virus: 3G-Regelung und 
Anmeldepflicht! 
Wir bitten Sie vor Ihrem Besuch sich telefonisch 
über die Besucher- und Teilnahmemöglichkei-
ten und Bedingungen bei uns zu informieren. 
Die Hinweise für die Besucher fnden Sie auch 
am Eingang unseres Zentrums und auf unse-
rer Webseite. Behindertengerechten Zutritt 
bitten wir bei der telefonischen oder schriftli-
chen Anmeldung anzugeben. Wir bedauern 
alle Unannehmlichkeiten, die aufgrund der 
Corona-Bestimmungen die gewohnte Atmo-
sphäre stören, möchten aber daran erinnern, 
dass wir uns auf das Wiedersehen und Ihren 
Besuch sehr freuen. Bis dahin, besuchen Sie 
auch unsere neue Webseite: 
https://www.suf-zentrum-rabbaniyya.de 
 

Mitglied im Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden BFP
Höllstraße 22, 78333 Stockach
Tel.: 07771-91895, Fax: 07771-918953
E-Mail: info@fcg-stockach.de
Internet: www.fcg-stockach.de

Freie Christengemeinde 
Stockach

Herzliche Einladung zu unseren  
Veranstaltungen: 
Wir freuen uns, Sie zu unseren Präsenz 
Gottesdienst begrüßen zu können. 
(Anmeldung erforderlich, auf der Homepage). 
  
Es besteht die Möglichkeit online am Got-
tesdienst (per Zoom) teilzunehmen. Die Zu-
gangsdaten schicken wir Ihnen gerne über 
die Kontaktdaten zu. 
Die Hygiene- und Abstandsregeln werden 
durch die aktuellen Corona-Verordnungen 
eingehalten. (Tragen einer medizinischen 
Maske oder FFP2-Maske während des Got-
tesdienstes). 
  
VORANKÜNDIGUNG: CAMISSIO 
CAMP2GO-EIN MEGA EVENT,2022  
ABENTEUER-FERIEN VON 05.09.- 09.09.2022 
MIT DER FCG-STOCKACH 
( Info’s über die www.camissio.de/stockach) 

AUFGEPASST: ES GIBT 
FRÜHBUCHERRABATT BIS 31.01.2022 
  
NEUSTART: 
Lehr- und Leiterabende Block 2, mit Pas-
tor Daniel Syring immer donnerstags von 
19:30-21.00 Uhr in der FCG-Stockach 
  
Sonntag 16.01.2022 
10:00 Uhr  Gottesdienst 
  
Donnerstag, 20.01.2022  
19:30-21.00Uhr  Lehr -und Leiterabend  

Block 2 
 mit Pastor Daniel Syring 

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS



Nachteulen gesucht!
Für unseren neuen Ausbildungskurs suchen wir Frauen und Männer, die insbesondere bereit sind, alle 8 Wochen 
auch 1mal im Monat Nachtdienst zu machen und sich bei uns zu engagieren.

In der Telefonseelsorge bieten wir eine umfassende Ausbildung in der Gruppe, die auf den Dienst am Telefon vor-
bereitet. Wir unterstützen mit regelmäßig stattfindenden Fortbildungsangeboten und Supervisionen, in denen die 
eigenen Erfahrungen in vertrauter Umgebung reflektiert werden können.

Die Anliegen der anonymen Anrufer*innen umfassen eine breite Palette von Schicksalen, aber eines ist fast allen 
gemeinsam: Ihr Hoffnungsvorrat ist ausgegangen, und sie suchen jemanden, dem sie sich anvertrauen können, der 
Trost zuspricht und zuhören kann. Insbesondere in der Nacht wiegt manche Sorge schwerer und das Alleinsein wird 
zur Einsamkeit. Auf wen aber treffen die Anrufenden in dieser Situation am anderen Ende der Leitung: Ehrenamtliche 
Mitarbeiter*innen, die ihre Aufgabe darin sehen zuzuhören und zu begleiten. Auch wenn sie speziell für die Telefon-
seelsorge ausgebildet sind, handelt es sich nicht um Fachleute. Die ehrenamtlich Mitarbeitenden üben stattdes-
sen die unterschiedlichsten Berufe aus oder sind Student*innen, Auszubildende, Rentner*innen und Vollzeit-Eltern. 
Könnten Sie sich vorstellen, auch von Ihrer Zeit etwas ehrenamtlich zur Verfügung zu stellen?

Das Ehrenamt bei der TelefonSeelsorge ist unentgeltlich.  
Und doch „lohnt“ es sich für alle, die Ihre Fähigkeiten einbringen und neue Kompetenzen erwerben möchten.  

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme

Bernadette Augustyniak & Tobias Walkling

www.telefonseelsorge-schwarzwald-bodensee.de
Mail: info@telefonseelsorge-konstanz.de
Tel: 07531 - 27778

Die Douglas Parkverwaltung KG betreibt rund um 
das Schloss Langenstein eine 27-Loch-Golfanlage

Zur Unterstützung unseres Teams suchen 
wir in Teil- / Vollzeit zum 01.02.2022 
oder nach Vereinbarung: 

Golfclubsekretär/in (m/w/d)
Ihre Aufgaben
• Mitglieder- und Gästebetreuung am Empfang der Golfanlage
• Abwicklung des täglichen Spielbetriebs inkl. Turniere
• Unterstützung bei Marketingmaßnahmen / Newsletter und Social Media

Ihr Pro� l 
• kaufm., ggf. golfspezifi sche Ausbildung, gern auch Hotelerie
• Freude am Umgang mit Menschen
•  hohe Einsatzbereitschaft – auch am Wochenende und 

an Feiertagen in der Saison
• gute Kenntnisse der gängigen MS Offi  ce-Anwendungen
• PC Caddie von Vorteil

Wir bieten 
•  eine unbefristete Ganzjahresstelle mit Überstundenausgleich im Winter

Wir möchten Sie gern kennenlernen und freuen uns 
auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Douglas Parkverwaltung KG | Frau Görgner | Schloss Langenstein 16
78359 Orsingen-Nenzingen | Tel. 07774 50654 
Gerne auch per Mail: buchhaltung@schloss-langenstein.com

Haushaltshilfe gesucht in Nenzingen
für 1-Personen-Privathaushalt, deutschsprachig,

1 x wöchentlich für ca. 2 Stunden.
Tel. 0160 59 10 047  •  nachmittags erreichbar

Stundenweise Haushaltshilfe
24h Betreuung und Pflege zu Hause

NEU
Ansprechpartner vor Ort jetzt auch in Ihrer Nähe!

BODENSEE  •  LINZGAU  •  HEGAU Markus Ziegler
Obere Bahnhofstr. 8 • 88662 Überlingen • 07551 945 25 60
kontakt@pflegehilfeplus.eu www.pflegehilfeplus.eu



Schinkenessen
im "Schlupfwinkel" Stockach

Freitag, 28.01.22
Freitag, 04.02.22
Freitag, 11.02.22

Freitag, 18.02.22
Freitag, 25.02.22
Rosenmontag, 28.02.22

Kutteln Essen 
am Schmotzige Dunschtig 28.02.22

Alle Termine unter Vorbehalt und unter Beachtung der zum Zeitpunkt aktuell 
geltenden Corona - Verordnungen.

Bitte um frühzeitige Platzreservierung
07771/5131 ab 16.30 Uhr

Martina Jäger

Eugen Messmer • Eugen Messmer • Eugen Messmer 78357 Mühlingen
Haldenrain 5 • Tel. 0 77 75/75 50 • Fax 75 98

Sanitäre Anlagen
Gas-/Wasserinstallationen
Blechnerei/Solaranlagen

Nachhilfe
Kl. 4 bis zum Abi

Ma, De, Eng. sehr preiswert.
(gewerblich) 015792463601

Gemeinschaftswerbung macht erfolgreich!

PERFEKTER AUSBLICK 
FÜR IHRE WERBUNG!
Wir beraten Sie gerne persönlich.

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-11     anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de



Laser (IPL/RF) & Plasmamedizin 
Dauerh. Haarentfernung, Couperose, Rosacea, Akne, Falten, 

Pigmentflecken, Blutschwämmchen, Besenreiser, Falten, Warzen
Praxis INSPIRIT • Stockach • Tel. 07771 / 91 76 50

Die Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG gehört als 
zukunftsorientiertes Medien- und Dienstleistungsunternehmen, 
spezialisiert als Fachverlag für Amts-, Mitteilungs- und Infoblätter 
im Süden von Baden-Württemberg zu den Top Adressen. 
Für über 165 Verwaltungen produzieren wir wöchentlich Ihr 
Heimatblatt. Dabei spielt die grafi sche Umsetzung der 
Vorlagen unserer Kunden eine bedeutende Rolle. 

Möchten Sie gemeinsam mit uns wachsen?
• Für unsere Kunden produzieren Sie das Layout/ 

die Anzeige im Gestaltungstool Adobe InDesign
• Sie überwachen und stellen sicher, dass die 

fertigen Vorlagen unseren Qualitätsvorgaben 
entsprechen

• Sie begeistern sich für eine leserfreundliche 
und ansprechende Mitgestaltung unserer 
Heimatblätter

• Idealerweise haben Sie schon Praxiserfahrung als 
Layouter/Mediengestalter gesammelt 

• Im Umgang mit der Adobe Creative Suite 
(InDesign, Illustrator, Photoshop, Acrobat), 
sowie mit MS-Offi  ce Anwendungen sind Sie sicher

Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zum 
Mediengestalter und Ihre Stärken liegen in der Gestaltung 
und Umsetzung von Anzeigen/ Vorlagen für unsere Kunden. 
Sie zeigen ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein und eine 
äußerst saubere, gewissenhafte und selbstständige 
Arbeitsweise? 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung 
per E-Mail an stellenangebote@primo-stockach.de 
oder per Post an 
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
z.Hd. Jessica König
Meßkircher Straße 45
78333 Stockach

Wir suchen Verstärkung! 

LAYOUTER/
MEDIENGESTALTER

(m/w/d)

Optimieren und gestalten Sie mit uns und bewerben Sie sich.

Bewerbungsschluss: 15. Januar 2022

www.primo-stockach.de

Starttermin: ab sofort
Arbeitszeit: Vollzeit

Wir sind ein privates Pflegeheim
für psychisch kranke und ältere Menschen
in Radolfzell/Stahringen
und suchen zur Verstärkung unseres Teams

Pflegefachkraft m/w mit 3-jähriger Ausbildung in Voll- und Teilzeit
Pflegehilfskräfte m/w in Voll- und Teilzeit
Hauswirtschaftskräfte m/w in Teilzeit

Wer Menschlichkeit und Kompetenz zu verbinden weiß, findet im
Pflegeheim Waldblick einen äußerst attraktiven Arbeitsplatz.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Post oder E-Mail

An: Pflegeheim Waldblick
z.Hd. Frau Klup, Kilian-Weber-Str. 6, 78315 Radolfzell/Stahringen
E-Mail: info@pflegeheim-waldblick.de





Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.




